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Neue Maljstäbe für die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft
In der Arbeit der Rechtspflegeorgane ist es im letzten 
Jahr vorangegangen. 'Die Kritik der Partei und des 
Staatsrates an unserer Arbeit, die dieser Kritik folgen
den Auseinandersetzungen sowie die Ausarbeitung und 
die Diskussion des Rechtspflegeerlasses des Staatsrates 
haben eine entscheidende Wende gebracht. Doch die 
jetzige Entwicklungsetappe verlangt bedeutend mehr 
von uns. Es genügt nicht, die gesellschaftliche Entwick
lung nur zu beschreiben; es kommt, vielmehr darauf 
an, die Gesetzmäßigkeit dieser Entwicklung zu erfor
schen und — darauf aufbauend — einen Beitrag zu ihrer 
bewußten Lenkung zu leisten.
Wer mit alten Maßstäben mißt, bleibt zurück! Diese 
Feststellung wurde auch in einer Konferenz der Staats
anwälte der Bezirke getroffen. Es wurde dargelegt, daß 
der Kampf gegen die Kriminalität und gegen asoziale 
Erscheinungen die Ausnutzung eines ganzen Kom
plexes staatlicher und gesellschaftlicher Maßnahmen 
voraussetzt. Verschiedene Staatsanwälte haben auf die
ser Konferenz mit Recht betont, daß im Rechtspflege
erlaß die Hauptlinie der zukünftigen Arbeit dargelegt 
ist, daß aber die Durchführung dieser Hauptlinie kon
kret organisiex’t werden muß. Selbstkritisch wurde auch 
festgestellt, daß wir bei der Durchführung des Rechts
pflegeerlasses Rückstände haben, für die wir die volle 
Verantwortung tragen. Man muß aber ebenso darauf 
hinweisen, daß auch der Beitrag der Rechtswissenschaft 
zur Durchführung des' Rechtspflegeerlasses zur Zeit 
noch nicht den Anforderungen entspricht.

Die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Organisation 
des Kampfes gegen die Kriminalität
Bekanntlich vollzieht sich die Entwicklung der Gesell
schaft nach eigenen Gesetzen, die man erkennen und 
mit denen man rechnen muß. Solche Gesetzmäßigkeiten 
gibt es ohne Zweifel auch auf dem Gebiet der Orga
nisation des Kampfes gegen die Kriminalität. Deshalb 
erscheint es mir notwendig, daß die Rechtswissenschaft 
sich im besonderen die Aufgabe stellt, diese Gesetz
mäßigkeiten aufzudecken und auf ihrer Grundlage 
Empfehlungen für die staatlichen Organe und gesell
schaftlichen Organisationen auszuarbeiten. „Natürlich 
genügt es für die Erfüllung solcher Aufgaben nicht, 
das Gesetz zu kommentieren. Die Wissenschaft muß 
nicht nur die Rechtsnormen analysieren, sondern auch 
die gesellschaftlichen Beziehungen, die von diesen Nor
men geregelt werden. Die Wirksamkeit der einen oder 
anderen Norm kann nicht untersucht werden, wenn 
man im Rahmen der juristischen Normen und Defini
tionen bleibt. Die Norm ist eine Verhaltensregel der 
Menschen. Um zu bestimmen, inwieweit diese Regel 
effektiv ist, muß das Verhalten der Menschen selbst 
analysiert werden und müssen — gestützt auf die stati
stischen Angaben und unter Schaffung einer speziellen 
Methodik zur Untersuchung der gesellschaftlich-juristi
schen Erscheinungen — umfangreiche soziologische For
schungsarbeiten durchgeführt werden.“1 Zu diesen 
Untersuchungen müssen auch Pädagogen, Philosophen, 
Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen und ‘ÄfZte hin
zugezogen werden.
In der Staatsanwaltschaft werden wir nach solchen 
Formen und Methoden suchen, die es gestatten, unsere 
eigene Forschungsarbeit mit den Forschungsarbeiten der 
Wissenschaft besser zu koordinieren und bestimmte

l Kudrjawzew, „Das Juni-Plenum des ZK der KPdSU und 
einige Fragen der wissenschaftlichen Organisation des Kamp
fes gegen die Kriminalität“, Sowjetstaat und Sowjetrecht 1963, 
Heft 9. S. 15 ff. (russ.).

Schwerpunkte festzulegen, damit die jeweils dringend
sten Fragen, deren Lösung herangereift ist, an die 
Spitze der Aufgaben gestellt werden.
Zur Zeit untersuchen einige wissenschaftliche Kollek
tive die Ursachen der verschiedensten Verbrechens
gruppen. Auch die Staatsanwaltschaft ist mit solchen 
Untersuchungen beschäftigt. Ich bin jedoch der Mei
nung, daß die Erforschung der Ursachen der Krimina
lität nur dann sinnvoll ist, wenn gleichzeitig nach den 
besten Formen und Methoden des Kampfes g e g e n  
die Kriminalität gesucht wird. Das betrifft sowohl die 
Strafrechtsprechung als auch die vorbeugende Tätigkeit 
im umfassenden Sinne.
Untersuchungen der Ursachen der Kriminalität sind 
aber nicht das einzige Gebiet konkreter soziologischer 
Forschung. Dazu gehören auch die Probleme der Wirk
samkeit der Bestrafung. Leider gibt es in dieser Hin
sicht wenig wirklich beachtliche Arbeiten. Es ist des
halb kein Zufall, daß in der Praxis bei der Strafzumes
sung ernste Mängel auftreten, wie es sich z. B. in der 
Unterschätzung der Bestrafung von gefährlichen Ver
brechern zeigt. Auf der anderen Seite kommt es vor, 
daß strafrechtliche Zwangsmaßnahmen als „Allheil
mittel“ angesehen werden. Beide Fehler sind letzten 
Endes darauf zurückzuführen, daß die Problematik der 
Strafe noch nicht im vollen Umfang erforscht ist.
Natürlich ist die Wirksamkeit der staatlichen Zwangs
maßnahmen und der gesellschaftlichen Einwirkung ein 
kompliziertes Problem, das eng mit der Strafgesetz
gebung zusammenhängt. Deshalb aber ist es um so 
notwendiger, daß wir uns gemeinsam mit Pädagogen, 
Psychologen und anderen Spezialisten diesen Fragen 
näher zuwenden. „Das richtige Verständnis dafür, was 
die strafrechtliche Bestrafung geben kann und worin 
sie machtlos ist, würde es ermöglichen, ihren Platz im 
System der auf die Liquidierung der Kriminalität 
gerichteten Maßnahmen zu bestimmen .. ,“2

»
Es wäre sinnlos, von der Vertiefung und Verbreiterung 
der wissenschaftlichen Arbeit zu sprechen, wenn die 
wissenschaftlichen Ergebnisse von der Praxis nicht 
genutzt werden. Es gibt aber immer noch Staatsanwälte, 
Richter und Kriminalisten, die Ergebnisse wissenschaft
licher Forschungsarbeit ungenügend beachten und auf 
alte, herkömmliche Weise arbeiten. Was d& Organe der 
Staatsanwaltschaft anbetrifft, so werden wir eine Reihe 
von Maßnahmen einleiten, um die wissenschaftliche 
Qualifikation der Staatsanwälte zu erhöhen. Dazu 
gehört u. a. das Fernstudium auf den Gebieten Krimi
nalistik, Industrieökonomik, Agrarökonomik und Patent
recht. Doch auch die Wissenschaftler sind verpflichtet, 
um die praktische Verwirklichung ihrer Vorschläge und 
Empfehlungen zu kämpfen. Die Teilnahme von Wis
senschaftlern an der Arbeit des Kollegiums des General
staatsanwalts und die Aufnahme von Verbindungen zu 
wissenschaftlichen Kollektiven und Forschungsgruppen 
wird uns in die Lage versetzen, auch größere wissen
schaftliche Aufgaben zu lösen.

Entwicklungstendenzen der Kriminalität in der DDR
Wir haben jetzt einen Entwicklungsstand erreicht, der 
uns die Möglichkeit bietet, wissenschaftliche Methoden

2 Kudrjawzew. a. a. O., Wenn wir in der gegenwärtigen 
Etappe auch noch nicht die endgültige Beseitigung der Kri
minalität. sondern ihre Einschränkung, ihre allmähliche Zu- 
rückdrängung auf die Tagesordnung gesetzt haben, so trifft 
doch diese Bemerkung Kudrjawzews auch für uns voll und 
ganz zu.
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